
— er wegen dieser Straftat zu einer Strafe 
mit Freiheitsentzug verurteilt worden 
ist.
Fehlt nur eines dieser drei Kriterien, ist 

ein Widerruf der Strafaussetzung auf Be
währung nach Ablauf der Bewährungszeit 
nicht zulässig.

Das Verfahren beim Widerruf der Straf
aussetzung auf Bewährung (§ 350a), dessen 
Voraussetzungen in § 45 Abs. 5 und 6 StGB 
geregelt werden, entspricht in Inhalt und 
Form den prozessualen Modalitäten bei der 
Anordnung des Vollzugs der bei Verur
teilung auf Bewährung angedrohten Frei
heitsstrafe (§ 344).

Beim obligatorischen Widerruf der Straf
aussetzung auf Bewährung (§ 45 Abs. 5 
StGB) ist der entsprechende Beschluß 
ebenfalls ohne mündliche Verhandlung zu 
fassen (§ 350 a Abs. 1). Im Falle des fakul
tativen Widerrufs der Strafaussetzung auf 
Bewährung (§ 45 Abs. 6 StGB) ist die 
Durchführung einer mündlichen Verhand
lung zur Vorbereitung der Entscheidung 
in das Ermessen des Gerichts gestellt 
(§ 350 a Abs. 2). Hierbei sind die gleichen 
Gesichtspunkte wie bei der Anwendung 
der entsprechenden Regelung des § 344 
Abs. 2 zu beachten.

14.3.5.
Die Verwirklichung der Geldstrafe

Zuständigkeit, Voraussetzungen 
und Grundsätze
Für die Verwirklichung der Geldstrafe ist 
das Gericht erster Instanz zuständig (§ 339 
Abs. 1 Ziff. 1, § 23 Abs. 1 der 1. DB/StPO).

Voraussetzung für die Einziehung der 
Geldstrafe ist ihre Fälligkeit; sie tritt mit 
der Rechtskraft der gerichtlichen Entschei
dung (Urteil oder Strafbefehl) ein.

Ist die Geldstrafe fällig, hat der Sekre
tär des erstinstanzlichen Gerichts zu veran
lassen, daß sie zum Soll gestellt und der 
Verurteilte unverzüglich zur Zahlung auf
gefordert wird. Zugleich wird der Verur
teilte darauf hingewiesen, daß im Falle der 
Nichtzahlung die Vollstreckung eingeleitet 
und — sofern er sich der Zahlung entzieht — 
die Geldstrafe in eine Freiheitsstrafe umge
wandelt wird.

Zahlt der Verurteilte die Geldstrafe 
nicht oder nicht in der festgesetzten Frist,

1 hat das Gericht

— Maßnahmen zur gesellschaftlich-erziehe
rischen Einwirkung auf den Verurteil
ten, insbesondere durch den Betrieb und 
das Ärbeitskollektiv, zu veranlassen 
oder

— Maßnahmen zur Vollstreckung der 
Geldstrafe einzuleiten oder

— die Geldstrafe in eine Freiheitsstrafe 
umzuwandeln, sofern die Voraussetzun
gen des § 36 Abs. 3 StGB vorliegen. 
Welche Maßnahmen das Gericht trifft,

hängt von den konkreten Umständen des 
Einzelfalles ab, insbesondere von den Er
folgsaussichten bei der Einziehung der 
Geldstrafe.

Die Verwirklichung der Geldstrafe ist 
grundsätzlich innerhalb eines Jahres (§ 24 
Abs. 1 der 1. DB/StPO), spätestens vor Ab
lauf der Verjährungsfrist (§ 360 Abs. 2 und 
6) abzuschließen. Die Verjährungsfrist ist 
bei allen Entscheidungen zur Verwirkli
chung der Geldstrafe (z. B. bei der Bewilli
gung von Ratenzahlungen und einer Stun
dung) zu beachten.

Nach Eintritt der Verjährung sind sämt
liche Maßnahmen zur Verwirklichung der 
Geldstrafe einzustellen. Die Geldstrafe ist 
zu löschen, soweit sie zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht oder nicht vollständig verwirk
licht ist (§ 24 Abs. 4 der 1. DB/StPO). Der 
Leiter der Buchhaltung hat das zuständige 
Gericht von der Löschung zu benachrich
tigen.

Aufgaben der Buchhaltung 
Die Einziehung der Geldstrafe ist Aufgabe 
der Buchhaltung des Gerichts erster Instanz 
(§ 23 Abs. 1 der 1. DB/StPO).

Zur Durchsetzung einer rationellen Ar
beitsweise auf dem Gebiet der Buchhaltung 
sind bei den Bezirksgerichten und bei be
stimmten Kreisgerichteri Zentralbuchhal
tungen gebildet worden, die jeweils für 
mehrere Gerichte zuständig sind. Sie zie
hen sämtliche Geldstrafen der Gerichte 
ihres Zuständigkeitsbereiches ein.

Bleibt die Aufforderung zur Zahlung 
der Geldstrafe erfolglos, hat die Buchhal
tung die unter Berücksichtigung der kon
kreten Umstände des Einzelfalles notwen
digen Maßnahmen zu treffen, um die Geld
strafe zu verwirklichen.

Ein wichtiges Mittel hierzu ist die Voll-
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